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Telirevision kommunale Nutzungsplanung -

Genehmigung

Gemeinde Pfäffikon

Massgebende - Zonenplan-Ausschnitt 1:5000 (Ausschnitt Eichholz) Mst. 1:500 vom 7. Dezember
Unterlagen 2015

- Waldabstandslinienplan (Ergänzungsplan Nr. 12 Sandgrueb) Mst. 1:500 vom 7. De
zember 2015

- Vorschriften der Bau- und Zonenordnung (Auszug BZO) vom 7. Dezember 2015

- Bericht nach Art. 47 RPV (inkl. Bericht zu den Einwendungen) vom 7. Dezember 2015

Sachverhalt
Festsetzung Die Gemeindeversammlung Pfäffikon setzte mit Beschluss vom 7. Dezember 2015 eine

Teilrevision der kommunalen Nutzungsplanung fest. Gegen diesen Beschluss wurden
gemäss Rechtskraftbescheinigung des Bezirksrats vom 2. Februar 2016, die durch die
Gemeinde Pfäffikon eingeholt wurde, keine Rechtsmittel eingelegt. Mit Schreiben vom
8. Februar 2016 ersucht die Gemeinde Pfäffikon um Genehmigung der Vorlage.

Anlass und Zielsetzung

der Planung

Zusammenfassung der

Vorlage

Der Regierungsrat des Kantons Zürich genehmigte am 27. März 1985 den Ergänzungs
plan Aussichtsschutz Eichholz (RRB 1189/1985). Heute ist die Zugänglichkeit zum Aus
sichtspunkt nicht mehr gewährleistet und Pflanzen sowie auch einzelne Bauten ragen in
den Aussichtsbereich hinein. Aus diesen Gründen und im Sinne der Innenentwicklung soll
der Ergänzungsplan aufgehoben werden.

Der Regierungsrat des Kantons Zürich genehmigte am 25. September 2002 die derzeit
für die Gemeinde Pfäffikon 11 existierenden Ergänzungspläne zu den Wald- und Gewäs
serabstandslinien. Im Zuge einer Waldfeststellung auf dem Grundstück Kat. Nr. 10393
(Verfügung des ALN vom 10. Januar 2006) ist im Zusammenhang mit der Fertigstellung
des Quartierplans „Mafte“ (RRB 3401/1993) eine Waldabstandslinie gegenüber dem
nördlich der Alpenstrasse angrenzenden Bauzonengebiet (Wohnzone W2.6) festzulegen.

Erwägungen
A. Formelle Prüfung
Die massgebenden Unterlagen sind vollständig.

8. Materielle Prüfung
Aufgrund der Aufhebung des Ergänzungsplans Aussichtsschutz Eichholz erfolgt eine
sinngemässe Anpassung des Zonenplans. Mit dem neuen Waldabstandslinienplan
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Sandgrueb wird im Bereich des Quartierplans „Mafte“ der Waldabstand festgelegt. In
Art. 2 BZO erfolgt eine Aktualisierung in Bezug auf die vorgenannten Planungsmass
nahmen.

Ergebnis der Vorprüfung Den mit Vorprüfungen des Amts für Raumentwicklung vom 12. August 2015 und 17. Au
gust 2015 gestellten Anträgen und Empfehlungen wurde entsprochen.

C. Ergebnis
Die Vorlage erweist sich im Ergebnis als rechtmässig, zweckmässig sowie angemessen
und kann genehmigt werden (S 5 Abs. 1 PBG). Gemäss § 5 Abs. 3 PBG ist der Genehmi
gungsentscheid von der Gemeinde zusammen mit dem geprüften Akt zu veröffentlichen
und aufzulegen.

Die Baudirektion verfügt:

1. Die Teilrevision der kommunalen Nutzungsplanung, die die Gemeindeversammlung
Pfäffikon mit Beschluss vom 7. Dezember 2015 festgesetzt hat, wird genehmigt.

II. Der Ergänzungsplan Aussichtsschutz Eichholz wird aufgehoben.

III. Die Gemeinde Pfäffikon wird eingeladen

- Dispositiv 1 und II sowie den kommunalen Beschluss samt Rechtsmittelbelehwng
zu veröffentlichen

- diese Verfügung zusammen mit der geprüften Planung aufzulegen

- nach Rechtskraft die lnkraftsetzung zu veröffentlichen und diese dem Verwaltungs-
gericht, dem Baurekursgericht sowie dem Amt für Raumentwicklung mit Beleg der
Publikation mitzuteilen

- nach Inkrafttreten die Änderungen in der amtlichen Vermessung nachführen zu
lassen

IV. Mitteilung an

- Gemeinde Pfäffikon (unter Beilage von fünf Dossiers)

- Verwaltungsgericht (unter Beilage von einem Dossier)

- Baurekursgericht (unter Beilage von zwei Dossiers)

- Amt für Raumentwicklung (unter Beilage von zwei Dossiers)

- Ingesa Oberland AG, Guyer-Zeller-Strasse 27, 8620 Wetzikon (Nachführungsstelle)

Amt für
Raumentwicklung

Für den Auszug:
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Bauten und baurechtliche Planungen

Nutzungsplanung / Sondernutzungsplanung
 Teilrevision kommunale Nutzungsplanun
Genehmigung

Pfäffikon ZH. Die Gemeindeversammlung hat am 07.12.2015 beschlossen:
Dass die Teilrevision der kommunalen Nutzungsplanung welche festgesetzt
worden ist, genehmigt wird. Gemäss Rechtskraftbescheinigung des Baurekursge-
richts vom 8. April 2016 ist kein Rechtsmittel ergriffen worden. Die Teilrevision der
Bau- und Zonenordnung tritt am Tag nach der Publikation in Kraft.
Gemeinderat Pfäffikon ZH
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